
 
 

Erforderliche Bauvorlagen für ausgewählte Verfahren im Bauordnungsrecht 
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erforderliche Bauvorlagen 

(Rechtsgrundlage:   
 § 1 Abs. 1 DVO SächsBO) 

Bauantrag - 
vereinfachtes 

Verfahren 

(§ 63 SächsBO) 

Bauantrag -  
Sonderbau (§§ 

64, i.V.m. § 2 
Abs. 4 Nr. 1 - 19 

SächsBO) 

Genehmigungs
-freistellung  

(§ 62 SächsBO) 

Vorbescheid 

(§ 75 SächsBO) 

Werbeanlagen 

(§ 10 SächsBO)  

Abgeschlossen-
heitsbescheinigung  

(§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 7 
Abs. 4 Nr. 2 WEG) 

Genehmigung 
Erhaltungssatzu

ng 

(§ 172 BauGB) 

Antragsformular        + 

Formular Baubeschreibung, 
gegebenenfalls gewerbliche 

Betriebsbeschreibung  
(§ 11 DVO SächsBO)  

   + + - + 

Auszug Liegenschaftskarte         

Lageplan auf Grundlage der 
Liegenschaftskarte (§ 9  DVO SächsBO)  

    +  + 

Formular schriftlicher Teil Lageplan      - - 

Bauzeichnungen: Gründung, 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten 

(§ 10 DVO SächsBO) 
   +    

Nachweis Bauvorlageberechtigung +   + - - - 

Nachweis Erschließung (Wasser, 
Abwasser, Strom, öff. Verkehrsfläche) 

   + - - - 

Brandschutznachweis    - - - - 

Nachweis Standsicherheit  + + + - + - - 

geprüfter Brandschutz- und 
Standsicherheitsnachweis  

+ - + - - - - 

Erklärung Tragwerksplaner 
(Gebäudeklasse 1-3) 

+ + + - + - - 

Grundbuchauszug /  
Zustimmung des Eigentümers 

+ + + + +  + 

Auszug aus dem Bebauungsplan mit 
Eintragung des Baugrundstückes 

+ +  + + - - 

Statistischer Erhebungsbogen   + - - - - 

Erklärung Baumschutzsatzung     +  - - 

Sonstige Nachweise: Stellplatznach- 
weis, Kinderspielplätze, Heizung, Abgas-
anlagen, Trink- & Abwasserversorgung …  

   + - - - 

 

Zusatzinformationen zum Merkblatt: Legende: 

Bauvorlagen sind grundsätzlich in 3-facher Ausfertigung einzureichen. Die konkrete Anzahl der nötigen Ausfertigungen ergibt 
sich daraus, welche öffentlich-rechtlichen Belange das Vorhaben gem. §8 Abs. 1 DVO SächsBO betrifft.  

SächsBO Sächsische Bauordnung 

Alle Ausfertigungen sind zu heften und im DIN-A4-Format einzureichen; Pläne sind entsprechend zu falten  
nach § 8 Abs. 2 DVO SächsBO. 

DVO SächsBO 
Durchführungsverordnung zur Sächsischen 
Bauordnung 

Der Lageplan ist im Maßstab von mindestens 1:500 einzureichen. WEG Wohnungseigentumsgesetz 

Die Bauzeichnungen sind im Maßstab von mindestens 1:100 einzureichen. BauGB Baugesetzbuch 

Bei Personen- und Kapitalgesellschaften muss der aktuelle Handelsregisterauszug und die Vollmacht beiliegen.   Bauvorlage ist zwingend erforderlich 

Welche Bautechnischen Nachweise einzureichen sind, ist in § 66 SächsBO geregelt. Die Prüfaufträge für 
Brandschutz/Standsicherheit darf im Sonderbauverfahren nur die Untere Bauaufsichtsbehörde erteilen; im vereinfachten 
Verfahren  und Genehmigungsfreistellungsverfahren erfolgt die Beauftragung durch Bauherren selbst. 

+ 
Bauvorlage kann erforderlich sein (je nach 
Vorhaben) 

- Bauvorlage nicht erforderlich 
 


